15. Januar 2021 Nr. 65. 

Entwurf einer Verordnung über ein Verbot der Werbung für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin, ihrer sichtbaren Platzierung und Präsentation usw.


Gemäß § 18 a Absatz 4 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw., vgl. das Gesetz Nr. 426 vom 18. Mai 2016 über elektronische Zigaretten usw., geändert durch Gesetz Nr. 2071 vom 21. Dezember 2020, wird Folgendes erlassen:

Kapitel 1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1. Diese Verordnung gilt für:
1) elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, die Nikotin enthalten und nicht durch eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nach dem Arzneimittelgesetz oder gemäß den EU-Vorschriften zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung von Humanarzneimitteln zugelassen sind oder die als Medizinprodukte mit der CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung über Medizinprodukte in Verkehr gebracht werden, und
2) elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter ohne Nikotin.

Absatz 2. In dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1) Elektronische Zigarette: Ein Erzeugnis, das zum Konsum nikotinhaltigen oder nicht nikotinhaltigen Dampfes mittels eines Mundstücks verwendet werden kann, oder jeder Bestandteil dieses Erzeugnisses, einschließlich einer Kartusche, eines nachfüllbaren Tanks, und des Geräts ohne Kartusche oder nachfüllbaren Tank. Elektronische Zigaretten können Einwegprodukte sein oder mittels eines Nachfüllbehälters oder eines Tanks nachfüllbar sein oder mit Einwegkartuschen nachgeladen werden.
2) Nachfüllbehälter: Ein Behältnis, das nikotinhaltige Flüssigkeit enthält, die zum Nachfüllen einer elektronischen Zigarette mit oder ohne Nikotin verwendet werden kann.

Kapitel 2
Werbung 

§ 2. Jede Form von Werbung für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter ist verboten, vgl. § 16 Absatz 1 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw.
	
Absatz 2.  Das Werbeverbot nach Unterabsatz 1 gilt für Folgendes:
1) Verwendung von Namen, Marken, Symbolen oder anderen Zeichen, die hauptsächlich für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter bekannt sind, in Werbung für andere Waren und Dienstleistungen.
2) Vermarktung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mithilfe von Namen, Marken, Symbolen oder anderen Zeichen, die als Marke für andere Waren und Dienstleistungen bekannt sind oder verwendet werden.
3) Vermarktung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mithilfe von Namen, Marken, Symbolen, Figuren oder dergleichen, die sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren richten.
4) Verwendung von Layouts, Gestaltungen oder bestimmten Farbkombinationen, die mit bestimmten elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern verbunden werden.
5) Verwendung von leicht erkennbaren elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern in Werbung für andere Waren und Dienstleistungen.

Absatz 3. Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt jedoch nicht für Folgendes:
1) Werbung in der Presse und andere gedruckte Veröffentlichungen, die ausschließlich für Fachleute der elektronischen Zigaretten- oder Nachfüllbehälterindustrie sowie in in Drittländern gedruckten und veröffentlichten Veröffentlichungen bestimmt sind, sofern sie nicht in erster Linie für den Unionsmarkt bestimmt sind.
2) Die Verwendung eines Namens, der vor dem 7. Juni 2016 sowohl für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter als auch für andere Waren oder Dienstleistungen zwecks Werbung für diese anderen Produkte verwendet worden ist, sofern der Name eine Form aufweist, die ihn deutlich vom Erscheinungsbild des Namens auf der elektronischen Zigarette und dem Nachfüllbehälter unterscheidet.
3) Die Verwendung eines im Zusammenhang mit elektronischen Zigaretten bekannten Namens in der Werbung für andere Waren und Dienstleistungen, wenn die andere Ware oder Dienstleistung nur in einem begrenzten geografischen Gebiet vermarktet wird.

Kapitel 3
Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation an stationären Verkaufsstellen

§ 3.  Die sichtbare Platzierung und Präsentation von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an Verkaufsstellen ist verboten.  Auf eine vorausgegangene Nachfrage des Käufers kann eine Präsentation des Sortiments erfolgen.

Absatz 2. Waren, die dazu bestimmt sind, zusammen mit Waren gemäß Absatz 1 verwendet zu werden, fallen ebenfalls unter das Verbot nach Absatz 1. 
Absatz 3. Das Verbot nach Absatz 2 gilt unter anderem für Ladegeräte, leere Nachfüllbehälter, Verpackungen, Batterien und Aromastoffe. Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für Produkte mit allgemeinerem Verwendungszweck, sofern sie nicht speziell unter Bezugnahme auf elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter gestaltet oder vermarktet werden.

Absatz 4. Bei Einhaltung des Verbots nach Absatz 1 und 2 ist es nicht erlaubt,
1) direkt oder indirekt für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter zu werben oder darüber zu informieren, dass diese an der Verkaufsstelle erhältlich sind,
2) Text, Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole oder dergleichen zu verwenden, die beim Verbraucher den Eindruck erwecken können, dass auf Produkte oder Produktkategorien Bezug genommen wird, die unter Absatz 1 und 2 fallen, oder den Eindruck erwecken, dass solche Produkte einen gesundheitlichen Nutzen haben, weniger schädlich als andere Produkte seien, als Raucherentwöhnungsmittel dienen oder sonstige positive Auswirkungen oder Vorteile haben, oder 
3) solche Produkte durch Farbe, besondere Beleuchtung oder dergleichen gegenüber der übrigen Verkaufsstelle hervorzuheben.  

Kapitel 4
Neutrale Informationen zu Waren und Preisen für stationäre Verkaufsstellen

§ 4. Physische Verkaufsstellen können einem Käufer eine Liste mit neutralen Informationen darüber bereitstellen, welche elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter an der Verkaufsstelle zu welchem Preis verkauft werden.

Absatz 2. Zu den gemäß Absatz 1 zulässigen Informationen gehören:
1) Marken und Produktnamen, 
2) Anzahl, Gewicht, Größe und Volumen sowie
3) Preise.

Absatz 3.  Die Informationen auf der Liste gemäß Absatz 2 müssen in schwarzer Schrift auf einem weißen DIN-A4-Blatt aufgeführt sein, das keine Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole und keinen sonstigen Text enthalten darf, vgl. jedoch Absatz 4. Keine Information in der Liste darf hervorgehoben sein, außerdem sind die Informationen
1) in alphabetischer Reihenfolge nach der Marke aufzuführen,
2) für jedes Produkt in folgender Reihenfolge anzugeben: Marke, Produktname, Anzahl, Gewicht und Volumen und Preis,
3) mit der gleichen Schriftart und Schriftgröße anzuzeigen. Die Schriftgröße darf 14 Punkte nicht überschreiten.

Absatz 4. Die Liste gemäß Absatz 3 muss eine von der dänischen Gesundheitsbehörde erarbeitete Grafik zur Altersgrenze für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern enthalten, vgl. § 15 Absatz 1 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw. 

Absatz 5. Jeder Ware in der Liste gemäß Absatz 3 kann eine Nummer zugewiesen werden.

Absatz 6. Die Liste gemäß Absatz 3 kann in eine oder mehrere der folgenden Kategorien gegliedert werden: „E-Zigaretten“, „Nachfüllbehälter mit E-Liquid“, „Zubehör für E-Zigaretten“ und „Sonstiges“. Die Kategorien der Liste können in Erzeugnisse mit und ohne Nikotin unterteilt werden. Die Einstufung in die Kategorien muss den Begriffsbestimmungen für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter im Gesetz über elektronische Zigaretten usw. entsprechen.

[bookmark: _Hlk90281338]Absatz 7. Die Liste im Sinne von Absatz 3 kann auf Verlangen des Käufers vorgelegt oder bei einer mit Personal besetzten Verkaufskasse angebracht werden.

Kapitel 5
Verkauf über digitale Lösungen und online
§ 5. Das Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin gemäß § 3 Absatz 1 bis 3 gilt auch beim Verkauf über digitale an Verbraucher gerichtete Lösungen, wie Einzelhandelswebsites, Webshops, Firmenwebsites oder Firmenseiten in sozialen Medien und Apps.

Absatz 2. Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 können einem Käufer neutrale Informationen darüber bereitstellen, welche elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter an der Verkaufsstelle zu welchem Preis verkauft werden. Darüber hinaus können Informationen über die Verpackung der Produkte sowie technische Informationen bereitgestellt werden, die es dem Kunden ermöglichen, zu beurteilen, mit welchen anderen Produkten das Produkt kompatibel ist. 

Absatz 3. Die in Absatz 2 genannten Informationen dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass elektronische Zigaretten oder Flüssigkeiten in Nachfüllbehältern gesundheitlichen Nutzen haben, weniger schädlich sind als andere Produkte oder andere positive Auswirkungen oder Vorteile haben. 

Absatz 4. Die in Absatz 2 genannten Angaben dürfen nicht auf der Vorderseite der Verkaufsstelle erscheinen, es sei denn, die Kategorien „elektronische Zigaretten“, „Nachfüllbehälter“, „Zubehör für elektronische Zigaretten“ und „Sonstige“ können angegeben werden. Die Kategorien können in Produkte mit und ohne Nikotin unterteilt werden.

Absatz 5. Informationen gemäß Absatz 2 dürfen nicht mit Abbildungen, Bildern, Farben, Logos, Symbolen oder sonstigem Text versehen oder davon begleitet sein. Es dürfen keine Informationen genannt oder auffällig gemacht werden, und die Informationen müssen mit der gleichen Schriftfarbe, Schriftart und Schriftgröße angezeigt werden, die in der Regel bei der Präsentation von Produkten auf der Website verwendet werden.

Absatz 6. Das in Absatz 5 erwähnte Verbot gilt nicht für das Symbol „In den Warenkorb legen" oder andere Fragen im Zusammenhang mit dem Funktionieren der Website und der Gewährleistung der Zugänglichkeit des Internets.

Absatz 7. Unter Absatz 1 fallende Verkaufsstellen dürfen Kunden oder Besuchern der Seite nicht die Möglichkeit geben, eine Rezension, Bewertung oder Ähnliches für unter Absatz 1 fallende Produkte abzugeben, wenn die Rezension usw. auf irgendeine Weise für die Rezensenten selbst oder andere sichtbar ist, die nicht in der Verkaufsstelle beschäftigt sind, die die Produkte verkauft. 

Absatz 8. Die Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 müssen sicherstellen, dass dem Kunden vor der Wahl des Erzeugnisses ein von der dänischen Gesundheits- und Arzneimittelbehörde erstelltes grafisches Bild vorgelegt wird, das die Altersgrenze für den Verkauf elektronischer Zigaretten und Nachfüllbehälter enthält, siehe § 15 Abs. 1 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw. 



Kapitel 6
Stationäre Verkaufsstellen, die auf den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern spezialisiert sind 
§ 6. Das Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation gemäß § 3 Absatz 1 und 2 gilt nicht für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern an stationären Verkaufsstellen, die auf den Verkauf dieser Produkte spezialisiert sind. 

Absatz 2. Eine stationäre Verkaufsstelle gemäß Absatz 1 gilt als auf den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern spezialisiert, wenn die Stelle ausschließlich oder hauptsächlich elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin verkauft.

Absatz 3. Die Ausnahme vom Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation gemäß Absatz 1 gilt nur für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter. Verkauft die Verkaufsstelle andere Produkte oder Tabakerzeugnisse, Tabakersatzprodukte oder pflanzliche Raucherzeugnisse, fallen diese unter das Verbot gemäß § 3 Absatz 1 und 2 und in die Vorschriften über die neutrale Information über Produkte und Preise nach § 4 dieser Verordnung oder nach § 2 Abs. 1 und 2 und § 3 der Verordnung über ein Verbot der sichtbaren Unterbringung und Präsentation usw. von Tabakerzeugnissen, Tabakersatzprodukten und pflanzlichen Raucherzeugnissen.

Absatz 4. Verkauft eine unter Absatz 1 fallende Verkaufsstelle elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter über digitale Lösungen, wie Einzelhandelswebsites, Webshops, Firmenwebsites, Firmenseiten in sozialen Medien und Apps, fällt dies unter § 5.  

Absatz 5. Einer unter Absatz 1 fallenden stationären Verkaufsstelle ist es nicht erlaubt, an der Verkaufsstelle, im Schaufenster oder an der Ladenfassade für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter zu werben, vgl. jedoch Absatz 6. Hierzu gehört auch,
1) die Situation, in der es keine Elemente gibt, auch um die Produkte herum, die Werbeeffekte hervorrufen können, wie z. B. spezielle Beleuchtung, die Verwendung von Farben oder Effekten, die auf andere Weise ein bestimmtes Produkt, Handelsnamen, Preis oder andere für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter aufzeigen; oder 
2) durch Text, Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole oder dergleichen bei Käufern den Eindruck zu erwecken, dass eines oder mehrere Produkte einen gesundheitlichen Nutzen haben, weniger schädlich als andere Produkte seien,als Raucherentwöhnungsmittel dienen  oder sonstige positive Auswirkungen oder Vorteile haben. 
Absatz 6. Der Name einer unter Absatz 1 fallenden physischen Verkaufsstelle darf in neutraler Gestaltung in der physischen Verkaufsstelle und an der Ladenfassade angebracht sein. Der Name selbst darf keine Werbewirkung haben oder hervorstechen, aber er kann die Worte „elektronische Zigaretten“ enthalten oder sich neutral auf elektronische Zigaretten beziehen.

Absatz 7. Die Ausnahme vom Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation nach Unterabsatz 1 erlaubt es der Verkaufsstelle nicht, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter an anderen Orten als der Verkaufsstelle sichtbar zu platzieren und zu präsentieren oder Anzeigenblätter und kostenlose Produkte usw. zu verteilen.

Kapitel 7
Selbstbedienungsautomaten

§ 7. Automaten, die dazu dienen, nach dem Verkauf an einer bedienten Kasse elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter per Selbstbedienung auszugeben, müssen neutral gestaltet sein. Informationen am Automaten zu Markennamen, Variantennamen und Preisen sind mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund anzugeben.

Absatz 2. An einem unter Absatz 1 fallenden Automaten dürfen keine
a) Waren- oder Firmenzeichen oder andere Kennzeichen dieser Produkte, einschließlich Bildern eines Produkts, angebracht sein oder werden,
b) Informationen hervorgehoben sein und
c) Text, Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole oder dergleichen angebracht sein oder werden, die bei Käufern den Eindruck erwecken können, dass ein über den betreffenden Automaten verkauftes Produkt einen gesundheitlichen Nutzen habe, weniger schädlich als andere Produkte sei, als Raucherentwöhnungsmittel diene oder sonstige positive Auswirkungen oder Vorteile habe.



Kapitel 8
Strafbestimmungen

[bookmark: _Hlk90281372]§ 8. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen das Verbot gemäß Abschnitt 2 und 3 oder gegen die Vorschriften in Abschnitt 4–7 verstößt.

Absatz 2. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.


Kapitel 9
Inkrafttreten

§ 9. Die Verordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft. 


Ministerium für Gesundheit und Senioren, den 15. Januar 2021



Magnus Heunicke
/ Mie Saabye


